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§ 13q BUAG Kundigung

BUAG - Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Mit der Antragstellung gemaR § 13n Abs. 1 gilt das Arbeitsverhaltnis, das diesem Bundesgesetz unterliegt, mit
dem dem tatsachlichen Beginn des Uberbriickungsgeldbezugs vorangehenden Tag als durch Kiindigung des
Arbeitnehmers beendet, sofern das Arbeitsverhaltnis nicht zu einem friheren Zeitpunkt gel®st wird.

2. (2)Eine Kiindigung, die der Arbeitgeber wegen der Inanspruchnahme von Uberbriickungsgeld vor dem in Abs. 1
genannten Zeitpunkt ausspricht, kann bei Gericht angefochten werden. § 105 Abs. 5 ArbVG gilt sinngemaRi.

In Kraft seit 02.08.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/buag/paragraf/13n
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/105
file:///

	§ 13q BUAG Kündigung
	BUAG - Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz


